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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1980

Norm

EheG §49 A1d

Rechtssatz

Trägt ein Ehegatte eheliche Di1erenzen auf eine Art in die Ö1entlichkeit, die dem Ansehen des Partners schweren

Schaden zufügen muß, so fällt dies wesentlich schwerer ins Gewicht als Verfehlungen im Rahmen von

Auseinandersetzungen, die innerhalb des Familienkreises bleiben.
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